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Der Bauhof nimmt Gestalt an 

Auch wenn es kalt ist: Das Wetter meint es gut mit den 
Arbeitern, die den neuen Bauhof der Gemeinde errich-
ten. Das Dach ist drauf, die Fassade wird fertiggestellt, 
die Tore sind drin. Und wenn der Schnee sich in Grenzen 
hält, ist Ende der Woche die PV-Anlage auf der Südseite 
des Dachs installiert. 

 

In der künftigen Werkstatthalle haben die Mitarbeiter um 
Bauhof-Chef Roland Kurz dann auch endlich ausrei-
chend Platz, um Reparaturen durchzuführen. Oberhalb 
des Sozialtrakts entstehen Lagerflächen für Kleinteile. 

Im Sozialtrakt sind Umkleide- und Duschmöglichkeiten 
sowie ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter und natür-
lich das „Chef-Büro“ vorgesehen, von dem aus alles bes-
tens zu übersehen ist. 
 

  

Wenn weiterhin alles glatt läuft, wird der Bauhof im Früh-
sommer sein neues Domizil beziehen können. Natürlich 
wird es dann auch einen Tag der offenen Tür für die Be-
völkerung geben. 
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Jagdhunde – Hundesteuer 

Die Gemeindeverwaltung ist darauf aufmerksam gewor-
den, dass es unter Jägern und Jagdpächtern die Auffas-
sung gibt, Jagdhunde seien in der Gemeinde Pfronstet-
ten nicht steuerpflichtig. Diese Auffassung ist zumindest 
ausgehend von der aktuellen Satzungsregelung unzu-
treffend. Es werden daher alle in der Gemeinde ansässi-
gen Halter von Jagdhunden gebeten, ihre Hunde so 
schnell wie möglich anzumelden. Eine Anmeldung ist 
problemlos über das Kontaktformular auf der Website 
der Gemeindeverwaltung möglich. Eine Steuerbefreiung 
für Jagdhunde ist in der aktuell geltenden Hundesteuer-
satzung nicht verankert. 
 

Unabhängig von der Art der Tiere und deren Einsatzge-
biet sind grundsätzlich alle Hunde zumindest anmelde-
pflichtig. Besteht die Auffassung, ein Hund sei steuerfrei, 
kann hierzu Kontakt zur Gemeindeverwaltung aufge-
nommen werden. Eine eventuell bestehende Steuerbe-
freiung befreit allerdings nicht gleichzeitig von der An-
meldepflicht der Tiere. 
 

WIR GRATULIEREN 
 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 
 

29. Januar Frau Katharina Gramenske aus Pfronstetten 
zum 75. Geburtstag  
01. Februar Frau Theresia Schwörer aus Tigerfeld zum 
90. Geburtstag 
 

Wir wünschen den Jubilarinnen weiterhin eine gute Ge-
sundheit und Gottes Segen.  
 

ABFALLTERMINE 
 
Restmüll 

 
Montag, 31.01.2022 

Bio-Tonne Montag, 31.01.2022 
Altpapier Montag, 07.02.2022 
Gelber Sack Montag, 21.02.2022 

 
SONSTIGE MITTEILUNGEN 

„Rückenwind“ an der 
Münsterschule Zwiefalten 

Gerade Kinder und Jugend-
liche sind von den Auswir-
kungen der Corona Pande-

mie in besonderer Weise betroffen. Bei Schülerinnen 
und Schülern haben sich durch die Schulschließungen 
zum Teil erhebliche Lernrückstände ergeben. Um den 
entstandenen Lernrückständen, gerade in den Kernfä-
chern, entgegenzuwirken, nimmt die Münsterschule 
Zwiefalten am Bund-Länder-Aktionsprogramm „Aufho-
len nach Corona für Kinder und Jugendliche“ unter dem 
Motto „Lernen mit Rückenwind“ teil. Durch rasches Han-
deln und Agieren ist es der Münsterschule gelungen, drei 
Studentinnen und ein Student an die Schule zu holen, 
um gezielt und verstärkt in den Kernfächern die besagen 
Lernrückstände aufzuholen. Sowohl im Primar- als auch 
im Sekundarbereich werden in festen Lerngruppen kom-
plexe, schwierige oder versäumte Lerninhalte des Bil-
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dungsplans aufgegriffen, um Lernlücken bei den Schüle-
rinnen und Schülern wieder zu schließen bzw. sie in ih-
ren Fähigkeiten und Kompetenzen weiter zu stärken und 
in Richtung ihres weiteren Schullebens fachlich fit und 
kompetent zu machen. Die Münsterschule lädt weiterhin 
zu diesen Angeboten ein. Bei Interesse entweder bei den 
Klassen- bzw. Fachlehrern oder der Schulleitung nach-
fragen. Es wird jederzeit gerne weitergeholfen. 

 

Foto von links nach rechts: Pia Speidel, Michelle Fischer, 
Viviane Müller, Frank Ströbele 
 

Franz-von-Sales Mädchenrealschule Obermarchtal 

Infoveranstaltung für zukünftige Fünftklässlerinnen 
und deren Eltern 

Liebe interessierte Schülerinnen der Klasse 4, liebe El-
tern, 
leider kann unsere für den Samstag, 12.Februar 2022 
geplante Informationsveranstaltung aufgrund der Pande-
mie nicht wie gewohnt vor Ort an der Schule stattfinden. 
Dennoch wollen wir unseren zukünftigen Schülerinnen 
und deren Eltern die Möglichkeit bieten, den Schulstand-
ort, uns und unser pädagogisches Konzept kennen zu 
lernen. 
Bitte nutzen Sie die Homepage der Schule (www.franz-
von-sales-rs.de), um sich zu informieren. Sie finden dort 
unseren Imagefilm, Informationen zum Schulkonzept, 
Erklärfilme zu verschiedenen Themen rund um die Mäd-
chenschule, den Flyer der Schule zum Download, sowie 
einen Überblick über unsere Aktivitäten.  
Für alle interessierten Schülerinnen steht ein Materialpa-
ket „Infotag to go“ zur Verfügung, das wir gerne jeder in-
teressierten Schülerin per Post zuschicken. Bitte melden 
Sie sich telefonisch unter 07375/959200 oder per Mail 
(sekretariat@franz-von-sales-rs.de) unter Angabe Ihrer 
Postadresse im Sekretariat der Mädchenschule. 
Die geplante Informationsveranstaltung am Samstag, 
den 12.02.2022 um 10.00 Uhr findet in einem Online-
Format statt. Bitte melden Sie sich bei Interesse an die-
ser Veranstaltung per Mail über das Sekretariat der Mäd-
chenschule (sekretariat@franz-von-sales-rs.de) zu die-
ser Veranstaltung an. Sie erhalten dann vorab die Zu-
gangsdaten zu dieser Veranstaltung.  

Wir freuen uns, wenn Sie diese Angebote zahlreich nut-
zen. 

Simone Mühlberger, RR i.K. 
 

Sonderaktionen für die Hauptuntersu-
chung von landwirtschaftlichen Zug-
maschinen gemäß § 29 StVZO 

Die regelmäßige Fahrzeugprüfung nach 
§ 29 StVZO sorgt für Sicherheit im Stra-

ßenverkehr. Selbstverständlich ist sie bei land- und forst-
wirtschaftlichen Zugmaschinen genauso wichtig wie 
beim PKW. Längere Anfahrtswege zu einem TÜV Ser-
vice-Center kosten den Landwirt viel Zeit. Folgende 
„Schlepperaktion“ ist hierzu in der Gemeinde Pfronstet-
ten geplant: 

Die Hauptuntersuchungen finden statt 

Datum:  Samstag, den 12. Februar 2022 
Uhrzeit:  13:00 – 15:00 Uhr 
Ort:  Aichelau 
  beim Feuerwehrmagazin 

Datum:  Samstag, den 05. März 2022 
Uhrzeit:  08:30 – 09:30 Uhr 
Ort:  Pfronstetten 
  beim Narrenheim 

Datum:  Samstag, den 05. März 2022 
Uhrzeit:  10:00 bis 11:00 Uhr 
Ort:  Geisingen 
  bei Firma Kerber 
 

Gebühren: voraussichtlich 49,50 Euro (vorbehalt-
lich einer Gebührenanpassung) 

 

Zur Hauptuntersuchung wird der Fahrzeugschein benö-
tigt, ein gereinigtes Fahrzeug erlaubt eine schnelle Prü-
fung. 
Die Abnahme von gebremsten und ungebremsten Anhä-
ngern ist nicht zulässig. 
Die Bezahlung mittels EC-Karte ist leider nicht möglich. 
Es wäre freundlich, wenn die fällige Prüfgebühr mög-
lichst abgezählt bereitgehalten wird. 

 
Die Stadt Hayingen sucht ab sofort 
eine Reinigungskraft (m/w/d) für den 
städtischen Kindergarten (täglich von 
Montag bis Freitag) in Hayingen. Es 
handelt sich um eine unbefristete Ar-
beitsstelle mit einem durchschnittli-

chen Arbeitsumfang von ca. 13,5 Stunden/Woche 
(34,62 % einer 100 %-Stelle). Die Eingruppierung erfolgt 
in Entgeltgruppe 2 TVöD, dies entspricht einem Brutto-
stundenlohn von ca. 14,00 €. 
 

Im Bedarfsfall sind Vertretungsstunden in weiteren städ-
tischen Gebäuden zu erbringen. Eventuelle Änderungen 
des Tätigkeitsbereichs behalten wir uns vor. Die Arbeits-
zeit ist von Montag – Freitag täglich nach der Öffnungs-
zeit des Kindergartens (Mo. – Do. ab ca. 16:30 Uhr, Fr. 
ab ca. 14:00 Uhr) zu erbringen. Wir erwarten für diese 
Tätigkeit eine zuverlässige und selbständig arbeitende 
Person mit guten deutschen Sprachkenntnissen. 
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Haben Sie Interesse, oder weitere Fragen? Dann mel-
den Sie sich bitte telefonisch bei der Stadt Hayingen un-
ter Tel.: 07386/9777-27. Gerne können Sie sich auch 
schriftlich oder per Email an uns wenden und bewerben. 
Stadtverwaltung Hayingen, Marktstraße 1, 72534 Hayin-
gen, tanja.hoelz@hayingen.de. Ende der Bewerbungs-
frist ist am 14.02.2022. Sie finden uns ebenfalls unter 
www.hayingen.de. 
 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

PRESSESTELLE 

Neuer Kurzfilm des Bundes und der Länder zur nach-
haltigen Beschaffung 

Hoffmeister-Kraut: „Die öffentliche Beschaffung 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. 
Gemeinsam können wir sie zum neuen ‚Normal‘ wer-
den lassen.“ 
„Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal!“ Unter 
diesem Motto veröffentlichte die Kompetenzstelle für 
nachhaltige Beschaffung im Beschaffungsamt des Bun-
desinnenministeriums (KNB) gemeinsam mit dem Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und weiteren 
dreizehn Bundesländern am 25. Januar einen Kurzfilm 
zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung. Ziel ist es, 
nachhaltige öffentliche Beschaffung langfristig im Ver-
waltungshandeln auf allen Ebenen zu verankern. Ziel-
gruppe sind die Beschaffungsstellen des Bundes, Lan-
des und der Kommunen. 
„Die öffentliche Beschaffung leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit. Mit diesem gemeinsamen Film-
projekt wollen wir für eine nachhaltige Beschaffung wer-
ben, eventuell vorhandene Vorbehalte ausräumen und 
das Bewusstsein für das Thema schärfen. Gemeinsam 
können wir nachhaltige öffentliche Beschaffung zum 
neuen ‚Normal‘ werden lassen. Machen Sie mit!“, appel-
lierte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. 
Nachhaltig zu beschaffen ist vielerorts bereits heute 
schon Realität, beispielsweise bei der Beschaffung von 
IT-Ausstattungen, Möbeln und Textilien. 
Der Film und die Kurzspots sind auf dem Youtube-Kanal 
des Wirtschaftsministeriums https://www.you-
tube.com/c/WirtschaftsministeriumBW zu finden oder in 
der Mediathek https://wm.baden-wuerttemberg.de/medi-
athek. 
Weitere Informationen - zum Beispiel Arbeitshilfen für die 
Beschaffung – finden Sie unter https://wm.baden-wuert-
temberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oef-fentli-
ches-auftragswesen/. 

Weitere Informationen 
Thematisch beschäftigt sich der Film mit den alltäglichen 
Herausforderungen einer fiktiven Beschaffungsstelle 
rund um eine nachhaltige öffentliche Beschaffung. Der 
Film zeigt, wie im Beschaffungsverfahren bei den unter-
schiedlichsten Leistungen Nachhaltigkeitsaspekte ein-
gebaut werden können. Ergänzend zu dem Film wurden 
Kurzspots erstellt, die insbesondere die Themen „Ver-
pflegung“ und „Energieeffizienz“ aufgreifen. 

Bei der Produktion des Films und der Kurzspots gingen 
die Auftraggeber mit gutem Beispiel voran: Nachhaltig-
keit war Bestandteil des Vergabeprozesses. So wurden 
der Film und die Kurzspots nicht vor einer realen Kulisse 
gedreht, sondern ressourcenschonend in einem Studio 
vor einer LED-Wall. 
 

 

Tägliche Sperrung der Holzelfinger Steige (L 387)  

Die L 387 ist im Bereich des Albaufstiegs zwischen Un-
terhausen und Holzelfingen in der Zeit von Montag, 
31. Januar 2022 bis voraussichtlich Mittwoch, 9. Feb-
ruar 2022, jeweils von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr voll ge-
sperrt.  
Über das Wochenende von Freitag, 4. Februar 2022 ab 
16:30 Uhr bis Montag, 7. Februar 2022 wird die Steige 
für den Verkehr voraussichtlich freigegeben. 
Eine Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen über die 
B 312, der Honauer Steige ausgeschildert. 
Der Öffentliche Personennahverkehr ist im Bereich der 
Busfahrpläne von den Verkehrsbeschränkungen nicht 
betroffen. 
Das Kreis-Straßenbauamt führt während der Sperrung 
dringende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch. Unter 
anderem werden Baumfällarbeiten ausgeführt und der 
Strauchbewuchs an den Gabionenstützwänden zurück-
geschnitten. Dazu kommen in den Steillagen stellen-
weise Baumkletterer zum Einsatz. 
Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilneh-
mer um Verständnis, dass Behinderungen und Er-
schwernisse während der Ausführungszeit nicht ausge-
schlossen werden können. Informationen zu den Sper-
rungen und zur Umleitung können Tagesaktuell im 
Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-
Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen 
abgerufen werden. 
 

Felssicherungsarbeiten an der Hülbener Steige 
(L 250) 

Ab Montag, den 31. Januar 2022 beginnen die Felssi-
cherungsarbeiten auf der Landesstraße L 250, auf einer 
Gesamtlänge von rund 50 Meter, zwischen Bad Urach 
und Hülben. Grund für die Felssicherungsarbeiten sind 
absturzgefährdete Felspartien in der Felskulisse im obe-
ren Bereich der Hülbener Steige. Zur Sicherstellung der 
Verkehrssicherheit wurden hierzu im November 2021 
Prallwände in diesem Bereich aufgestellt. 
Bei den Felssicherungsarbeiten wird ein eng am Fels an-
liegendes Steinschlagschutznetz angebracht. Die Arbei-
ten dauern voraussichtlich bis Ende Februar. In dieser 
Zeit wird die Fahrbahn im Baubereich eingeengt. 
Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis, dass 
Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit 
nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu 
den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustel-
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leninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Würt-
temberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen ab-
gerufen werden. 
 

Bildungsangebote nach dem Schulabschluss: 
Die Beruflichen Schulen laden zu virtuellen Infota-
gen ein 

Bei allen sieben Beruflichen Schulen des Landkreises 
Reutlingen finden im Februar 2022 Informationen über 
die dort angebotenen Vollzeitschulen statt. Die Theodor-
Heuss-Schule, die Kerschensteinerschule, die Laura-
Schradin-Schule und die Ferdinand-von-Steinbeis-
Schule in Reutlingen, sowie die Gewerbliche Schule in 
Metzingen, die Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach 
und die Berufliche Schule in Münsingen bieten allen In-
teressenten und Bewerbern Online-Beratungen an. 
Auch dieses Jahr dürfen die Schulen ihre Türen für die 
Präsenzberatung und Begegnungen mit Schülern über 
die verschiedensten Ausbildungsgänge aus Pandemie-
gründen nicht öffnen. Das Angebot der Onlineberatun-
gen richtet sich insbesondere an Bewerberinnen und Be-
werber, die im Sommer ihren Hauptschulabschluss bzw. 
die Mittlere Reife machen, aber auch Gymnasiasten und 
Quereinsteiger. 

Die Theodor-Heuss-Schule 
Die Bildungsangebote der Theodor-Heuss-Schule um-
fassen den Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Neben 
der dualen Ausbildung in vielen kaufmännischen Beru-
fen können an der Schule folgende Abschlüsse erwor-
ben werden:  
Das Abitur am Wirtschaftsgymnasium, wo den Bewer-
berinnen und Bewerbern das klassische Wirtschafts-
gymnasium sowie die beiden Profile Finanzmanage-
ment und „Internationale Wirtschaft“ (bilingual) offen-
stehen. Im bilingualen Profil erwerben die Schüler zu-
sätzlich zur allgemeinen Hochschulreife für ihr persönli-
ches Portfolio das Zertifikat „Internationale Abiturprüfung 
Baden-Württemberg“. Die Fachhochschulreife kann 
am Berufskolleg Wirtschaftsinformatik und am Kauf-
männischen Berufskolleg II erworben werden, an die-
sen beiden Berufskollegs ist zusätzlich der Abschluss 
„Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“ möglich. 
An der Wirtschaftsschule kann die Mittlere Reife ab-
gelegt werden. Weitere Schularten sind das Berufskol-
leg I für Interessenten, die bereits einen mittleren Bil-
dungsabschluss mitbringen, sowie das einjährige Be-
rufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife für 
Bewerber mit mittlerer Reife und einer abgeschlossenen 
kaufmännischen Berufsausbildung. 
An der Fachschule für Wirtschaft (FSW), einer kauf-
männischen Weiterbildungseinrichtung, erhält der erfolg-
reiche Absolvent den Abschluss „Staatlich geprüfter 
Betriebswirt“ sowie zusätzlich die Fachhochschul-
reife.  
Aufnahmeunterlagen, Erklärvideos, die die einzelnen 
Schularten vorstellen und Kontaktadressen für die Tele-
fonberatung zu den angebotenen Bildungsgängen fin-
den Sie unter www.ths-reutlingen.de  

Die Kerschensteinerschule 
Die schulische Ausbildung an der Kerschensteiner-
schule nach der Haupt- oder Realschule erfolgt in den 

Einjährigen Berufsfachschulen Bautechnik, bzw. 
Druck- und Medientechnik für die Berufe Bauzeichner, 
Fliesenleger, Stuckateure, Zimmerer, Mediengestalter 
und Medientechnologen.  
Alle weiteren Bildungsgänge, wie zum Beispiel die Be-
rufsaufbauschule oder das Einjährige Berufskolleg 
zum Erwerb der Fachhochschulreife, setzen eine ab-
geschlossene Berufsausbildung und eventuell einen 
Mittleren Bildungsabschluss voraus.  
Die Meisterschulen für Zimmerer, Maler und Lackierer, 
sowie Fahrzeuglackierer können auch ohne berufliche 
Praxis direkt nach der Gesellenprüfung besucht werden. 
Die Meisterprüfung wird bei der Handwerkskammer 
Reutlingen abgelegt. 
In der Fachschule für Bautechnik kann man den Titel 
„Staatlich geprüfter Techniker“ und zugleich auch die 
Fachhochschulreife erwerben.  
Das Technische Gymnasium führt mit dem Profilfach 
Gestaltungs- und Medientechnik zum Abitur. 
Nähere Infos auch zur Onlineberatung der Kerschen-
steinerschule am 1. Februar 2022, ab 14.00 Uhr unter 
https://www.kss-rt.de/  

Die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule 
An der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule gibt es im Be-
reich der Metall-, Kfz-, Elektro- und Informationstech-
nik neben der dualen Ausbildung die folgenden Bil-
dungsangebote in Vollzeitform: Zum Abitur führt das 
Technische Gymnasium mit den Profilen Mechatronik 
und Technik und Management; zur Fachhochschul-
reife führen das Zweijährige Berufskolleg (Informa-
tions- und Kommunikationstechnik) und Einjährige Be-
rufskollegs (Technik). Zum Mittleren Bildungsab-
schluss führen Zweijährige Berufsfachschulen (Elekt-
rotechnik/Fahrzeugtechnik). Die Einjährigen Berufs-
fachschulen vermitteln Inhalte des ersten Ausbildungs-
jahres (Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik und Fertigungs-
technik). Das Vorqualifizierungsjahr führt zum Haupt-
schulabschluss und vermittelt Inhalte der Berufsfelder 
Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik. Den 
Abschluss als staatlich geprüfte/r Techniker/in kann 
man in den zweijährigen Fachschulen für Technik im 
Bereich der Maschinentechnik, der Elektrotechnik (Ener-
gie- und Informationstechnik) sowie der Automatisie-
rungstechnik erwerben, immer verbunden mit der Fach-
hochschulreife. Detaillierte Infos in Live-Online-Präsen-
tationen und in persönlichen Onlineberatungen der 
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule am 1. Februar 2022, 
ab 14.00 Uhr unter www.steinbeisschule-reutlin-
gen.de  

Die Laura-Schradin-Schule 
Das Bildungsangebot der Laura-Schradin-Schule setzt 
Schwerpunkte in den Bereichen Biotechnologie, Er-
nährung, Gesundheit, Hauswirtschaft, Erziehung 
und Soziales.  
Neben den schulischen Abschlüssen Abitur (am Bio-
technologischen, Ernährungswissenschaftlichen oder 
Sozialwissenschaftlichen Gymnasium), Fachhoch-
schulreife (an den Berufskollegs Gesundheit und 
Pflege, Ernährung und Hauswirtschaft und am Berufs-
kolleg (BK) zum Erwerb der Fachhochschulreife für Be-
werber mit mittlerer Reife und einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung) und Mittlere Reife (an den Berufs-
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fachschulen Ernährung und Hauswirtschaft bzw. Ge-
sundheit und Pflege) werden in Vollzeitform Assisten-
tinnen und Assistenten sowohl in hauswirtschaftli-
chen Großbetrieben als auch im Gesundheits- und 
Sozialwesen, Sozialpädagogische Assistenz (ehem. 
Kinderpflege) sowie Hauswirtschafterinnen und 
Hauswirtschafter (als Partner im dualen System) aus-
gebildet. Nähere Infos und Aufnahmeunterlagen, Erklär-
videos sowie Hinweise zur Online-Beratung am 1. Feb-
ruar 2022, ab 14.00 Uhr erhält man unter www.lss-rt.de 

Die Gewerbliche Schule Metzingen 
Die Gewerbliche Schule Metzingen bietet ein vielseiti-
ges, zertifiziertes Bildungsangebot in den Berufsfeldern 
Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Gebäudereini-
gungstechnik, Mode und Bekleidungstechnik. Als 
berufsbildende Schule sind wir dualer Partner der Aus-
bildungsbetriebe. In allen vier Berufsfeldern verfügen 
wir über Fachschulen bzw. Meisterschulen, die in ver-
schiedensten Kursangeboten zum Meisterabschluss 
(HWK, IHK) führen. An der Gewerblichen Schule Metzin-
gen ist es ebenfalls möglich, allgemeine Schulab-
schlüsse zu erwerben. So kann beispielsweise in der 
Zweijährigen Berufsfachschule (Berufsfelder Metall 
und Mode/Bekleidung) die Fachschulreife (ist dem 
mittleren Bildungsabschluss gleichwertig) erlangt 
werden. Nach erfolgreichem Besuch des Dreijährigen 
Berufskollegs für Mode und Design, das auf einem 
mittleren Bildungsabschluss aufbaut, ist man staatlich 
anerkannte/r Modedesigner/in. Zusätzlich besteht hier 
die Möglichkeit, die Fachhochschulreife und eine Aus-
bildung im Maßschneiderhandwerk zu absolvieren. Im 
kommenden Schuljahr 2022/2023 startet die Schule mit 
einem neuen Bildungsgang: AVdual. Dieser ist für Ju-
gendliche mit oder ohne Hauptschulabschluss geeig-
net, die sich für eine berufsbezogene Grundbildung inte-
ressieren. Mehr Informationen zur Schule und unseren 
Bildungsgängen erhalten Sie auf unserer Homepage 
www.gewerbeschule-metzingen.de und persönlich am 
2. Februar 2022, ab 14.00 Uhr während der Onlinebe-
ratung. 

Die Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach 
Die Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach ist eine 
kaufmännische Schule, an der neben der dualen Ausbil-
dung in vielen kaufmännischen Berufen folgende Ab-
schlüsse erworben werden können:  
Die allgemeine Hochschulreife (Abitur) am Wirt-
schaftsgymnasium, mit den sprachlichen Wahlmög-
lichkeiten: Spanisch, Französisch und Russisch. 
Die Fachhochschulreife kann am zweijährigen Berufs-
kolleg Fremdsprachen erworben werden, wobei die 
Möglichkeit der Zusatzqualifikation „Internationale Wirt-
schaftskompetenz“ besteht, die den Abschluss „Staat-
lich geprüfter Wirtschaftsassistent“ beinhaltet. 
Ebenso kann die Fachhochschulreife am Kaufmänni-
schen Berufskolleg II erworben werden. Zur Wahl ste-
hen die Richtungen: Büromanagement, Geschäftspro-
zesse oder die Übungsfirma. Auch hier besteht die Mög-
lichkeit, zusätzlich zur Fachhochschulreife, den Ab-
schluss des „Staatlich geprüften Wirtschaftsassisten-
ten“ zu erlangen.  
Die Mittlere Reife kann an der zweijährigen Berufsfach-
schule Wirtschaft (Wirtschaftsschule) abgelegt wer-
den. Das Berufskolleg I ist eine weitere Schulart, die 

besucht werden kann. Auch hier bietet sich eine Wahl 
zwischen den Zweigen Geschäftsprozesse und der 
Übungsfirma. 
 

Nähere Informationen finden Sie unter www.georg-
goldstein-schule.de   
Sowie eine herzliche Einladung zu unseren persönlichen 
Informationsveranstaltungen via Live-Stream über die 
Homepage am: 
07.02.2022, 16-17 Uhr für das Wirtschaftsgymnasium 
07.02.2022, 17-18 Uhr für die Wirtschaftsschule  
09.02.2022, 16-18 Uhr für das Berufskolleg I und Berufs-
kolleg Fremdsprachen 
09.02.2022, 18-19 Uhr für das Berufskolleg II 
 

Anmeldeschluss für alle beruflichen Vollzeitschulen ist 
der 1. März 2022.  
Die Beruflichen Schule freuen sich auf Ihre Kontaktauf-
nahme! 

Die Beruflichen Schule Münsingen 
In der Beruflichen Schule Münsingen kann die Fach-
hochschulreife über die beiden Berufskollegs im Kauf-
männischen Bereich erlangt werden. Der Mittlere Bil-
dungsabschluss ist über die zweijährige Berufsfach-
schule mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Ernährung 
und Hauswirtschaft oder Gesundheit und Pflege zu er-
reichen. In der dualen Ausbildung können Berufsab-
schlüsse in folgenden Berufen erlangt werden: Land-
wirtschaft (ausschließlich erstes Ausbildungsjahr), 
Pflege und Altenpflegehilfe, Landwirtschaft und 
Pferdewirte sowie Metalltechnik. 
Hinweise zu unseren digitalen Infoveranstaltungen 
am 4. Februar 2022 finden Sie auf der Homepage: 
https://www.bs-muensingen.de/  
 

Landkreis Reutlingen sucht Erhebungsbeauftragte 
für den Zensus 2022 

Wie viele Menschen leben im Landkreis? Gibt es genü-
gend Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger? Brau-
chen wir mehr Kindergärten, Schulen, Studienplätze o-
der Altenheime? Wo muss der Staat zukünftig mehr in-
vestieren? Um diese und andere Fragen zu beantwor-
ten, findet im Jahr 2022 wieder einen Zensus statt.  
Für den Zensus 2022 sucht der Landkreis Reutlingen bis 
zum 28.02.2022 Erhebungsbeauftragte in allen Städten 
und Gemeinden (ausgenommen der Stadt Reutlingen). 
Der Zensus 2022 ist eine für Mai 2022 bis Ende Juli 2022 
in Deutschland geplante Volkszählung, mit der Bevölke-
rungs- sowie Wohnungsdaten gewonnen werden. In der 
Europäischen Union findet dies im Abstand von zehn 
Jahren statt. Für die Befragten besteht dabei eine Aus-
kunftsplicht. Alle gewonnenen Daten unterliegen der 
strengsten Geheimhaltung und sind sicher verschlüsselt. 

Die Aufgaben als Erhebungsbeauftragter 
Erhebungsbeauftragte werden für die Haushaltsbefra-
gung in den Kreisgemeinden des Landkreis Reutlingen 
(ausgenommen Stadt Reutlingen) eingesetzt. Hierfür er-
halten alle Erhebungsbeauftragte einen Arbeitsbezirk mit 
circa 150 zu erhebende Personen. Diese Personenanz-
ahl verteilt sich auf 30 bis 40 Haushalte. Vor Ort füllen 
die Erhebungsbeauftragten zusammen mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern einen Fragebogen, bestehend 
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aus sieben Fragen, aus. Zusätzlich übergeben Sie einen 
(Online-) Fragebogen.  
Um als Erhebungsbeauftragte tätig zu werden müssen 
alle Interessenten volljährig sein und verpflichtend an ei-
ner Schulung teilnehmen. Die Schulung wird sowohl On-
line, als auch in Präsenz angeboten und umfasst unge-
fähr drei Stunden. Hierbei werden verschiedene Themen 
rund um die Befragung vermittelt.  

Die Vorteile als Erhebungsbeauftragter 
Wer sich vorstellen kann als Erhebungsbeauftragter im 
Landkreis Reutlingen tätig zu werden, erhält eine steuer-
freie Vergütung von 700 Euro bis 900 Euro (in Abhängig-
keit zur Anzahl der Befragungen). 
Bei der Zeiteinteilung für die Befragung sind alle Erhe-
bungsbeauftragten im Zeitraum von 16. Mai 2022 bis 
Ende Juli 2022 flexibel. Gerne können die Befragungen 
auch nach Feierabend oder am Wochenende durchge-
führt werden. 
Der Zensus 2022 umfasst eine bundesweite Zählung so-
wohl der Bevölkerung als auch der Gebäude und Woh-
nungen. Die Erhebungen sind Teil einer EU-weiten Zen-
susrunde, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der zunächst für 
2021 geplante Zensus in das Jahr 2022 verschoben. Ab 
dem 16. Mai 2022 bis Ende Juli 2022 finden die Haus-
haltsbefragungen statt. 
Wer sich für eine Teilnahme als Erhebungsbeauftragter 
interessiert oder dieses Angebot an seinen Bekannten-
kreis weitergeben möchte, findet alle Informationen so-
wie die erforderlichen Bewerbungsunterlagen unter dem 
nachfolgenden Link: 
https://karriere.kreis-reutlingen.de/Erhebungsbeauftrag-
ter-werden-de-j1036.html 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Home-
page unter https://www.kreis-reutlingen.de/Zensus2022. 
Gerne können Sie die Zensuserhebungsstelle auch tele-
fonisch unter 07121/480-1060 kontaktieren. 
 

Fachabend für Milchviehhalter 

Kostenfreie Online-Veranstaltung des Landratsamtes 
Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Landwirtschaft, des Kreis-
landwirtschaftsamtes Münsingen und der vlfs Alb-Do-
nau-Ulm und Münsingen am Dienstag, 1. Februar 2022 
um 20.00 Uhr. 
 

„Kraftfuttereinsatz angepasst auf die aktuelle 
Grobfuttersituation“ lautet der Vortrag von Frau Dr. Eli-
sabeth Gerster des Landwirtschaftlichen Zentrums Ba-
den-Württemberg (LAZBW) Aulendorf. Nicht zuletzt wet-
terbedingt schwanken die Grobfutterqualitäten auf den 
Betrieben in den letzten Jahren immer stärker. Gerade 
die Silagen im vergangenen Jahr waren qualitativ oft un-
terdurchschnittlich, mit direkten Auswirkungen auf den 
Milchertrag. Ausgehend von Grobfutterqualitäten aus 
der Ernte 2021 zeigt Frau Dr. Gerster, wie diese durch 
geeignete Kraftfuttermittel aufgewertet werden können 
und welche ernährungsphysiologischen Grenzen und 
Grundsätze dabei zu berücksichtigen sind. 
 

Anmeldungen sind direkt über folgenden Link möglich:  
https://next.edudip.com/de/webinar/202218/1767210  
sowie unter der E-Mail: webinar@alb-donau-kreis.de. 
 

Fortbildungsveranstaltungen der Sachkunde im 
Pflanzenschutz 

Aktuelles zum Pflanzenschutz und Pflanzenbau 
Das Kreislandwirtschaftsamt bietet am Freitag, den 
4. Februar und am Dienstag, den 8. Februar 2022 jeweils 
eine zweistündige Online-Fortbildung im Rahmen der 
Sachkunde im Pflanzenschutz an. Themenschwer-
punkte sind rechtliche Neuerungen, die Vorstellung des 
Demonetzwerkes Pflanzenschutzreduktion durch Herrn 
Beck des Landwirtschaftlichen Technologiezentrum 
(LTZ) Augustenberg mit Erfahrungen aus dem ersten 
Versuchsjahr, aktuelle Ergebnisse aus Pflanzenschutz-
versuchen verschiedener Kulturen im Landkreis sowie 
Empfehlungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln im Ölfrucht- und Getreideanbau einschließlich mög-
licher Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz.  
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien 
Veranstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt Reut-
lingen bis Dienstag, 1. Februar 2022 unter www.landwirt-
schaft-reutlingen.de und der Rubrik „Veranstaltungen“ 
möglich. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Tag 
vor der Veranstaltung per E-Mail einen Zugangscode zur 
Veranstaltung. 
 

Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Inte-
ressierte auch unter der Telefonnummer 
07381/93977341. 
 

Zwei Online-Kochworkshops: Rest(e)los glücklich! 

Einfach, lecker, selbstgemacht! Im Rahmen der Ernäh-
rungsinitiative Mach´s Mahl, gutes Essen für Baden-
Württemberg, bietet das Kreislandwirtschaftsamt zwei 
Online-Kochworkshops für zu Hause an. Jeder für sich 
und trotzdem zusammen wird an beiden Terminen ein 
kreatives und pfiffiges Rezept zubereitet. 
 

Am Dienstag, 8. Februar 2022 von 17:00 Uhr bis 
19:30 Uhr gibt es Hafertaler mit buntem Ratatouille. 
Verwendet werden saisonale und regionale Produkte, 
die sich durch vorhandene Reste oder liegengebliebe-
nes Gemüse austauschen lassen. So entsteht bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Hause ein indivi-
duelles und leckeres Gericht. 
 

Am Mittwoch, 9. Februar 2022 von 17:00 Uhr bis 
19:30 Uhr steht eine bunte Gemüsetarte mit einem Bo-
den aus Vollkorngetreide auf dem Programm.  
Das Besondere: Von den Gemüsesorten soll, vom Blatt 
bis zur Wurzel, so viel wie möglich verwendet werden. 
 

An beiden Terminen gibt es zudem jede Menge praxis-
taugliche Tipps zum Frischhalten von Obst und Gemüse, 
zur kreativen Verwertung sowie zum Aufpeppen und 
Retten von nicht mehr so schönen Exemplaren. 
Im Anschluss an den Workshop lassen sich die Köstlich-
keiten gemeinsam mit der Familie oder Freunden zum 
Abendessen genießen und was übrigbleibt, kann am 
Folgetag in die Vesperdose gepackt werden. 
 

Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist er-
forderlich: Eine stabile Internetleitung mit funktionieren-
dem W-LAN (eine Verbindung über das Mobilfunknetz 
wird nicht empfohlen). Ein Tablet, Laptop oder PC in der 
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Küche. Wenn ein Laptop oder PC verwendet wird, nut-
zen Sie vorzugsweise den Internetbrowser „Firefox“. 
 

Anmeldungen zu den kostenfreien Workshops sind 
beim Kreislandwirtschaftsamt bis Mittwoch, 2. Februar 
2022 unter 07381 9397 7341 oder landwirtschafts-
amt@kreis-reutlingen.de möglich. Einige Tage vor dem 
Workshop erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den Zugangslink für die Veranstaltung sowie eine Zuta-
tenliste mit Austauschmöglichkeiten für einen gezielten 
Einkauf. 
 

Landkreis Reutlingen verabschiedet Gerrit Elser als 
Pandemiebeauftragten 

Landrat Dr. Ulrich Fiedler hat am Donnerstag, 13. Ja-
nuar 2021, Gerrit Elser verabschiedet und sich für des-
sen tatkräftigen Einsatz als Pandemiebeauftragter be-
dankt. Seit März 2021 war Elser insbesondere An-
sprechpartner für die Kommunen zu den Themen Impfen 
und Testen sowie als Koordinator der Impfteams des 
Landkreises tätig. Er legt sein Amt aus eigenem Wunsch 
nieder, um sich als Oberbürgermeister von Weingarten 
(Landkreis Ravensburg) zur Wahl zu stellen. 
Der Unterstützung von Gerrit Elser ist es im Wesentli-
chen zu verdanken, dass im November 2021 innerhalb 
kürzester Zeit die Impfteams wieder durch den Landkreis 
organisiert werden konnten. 
Landrat Dr. Ulrich Fiedler: „Wir bedauern, dass uns mit 
Gerrit Elser eine große Stütze unserer Impfkampagne 
verlässt. Natürlich ist es für uns absolut verständlich: 
Wenn sich eine solche Möglichkeit bietet, muss man 
diese ergreifen und sich vollkommen auf den Wahlkampf 
konzentrieren. Für seinen weiteren Weg wünsche ich 
Gerrit Elser alles Gute!“ 
Dem unermüdlichen Einsatz von Elser als Ansprechpart-
ner für Städte und Gemeinden, Feuerwehren sowie für 
die stationären Einrichtungen der Alten- und Eingliede-
rungshilfe im Landkreis ist es zu verdanken, dass der 
Reutlinger Landkreis in den Impfdaten des Sozialminis-
teriums mit seiner Impfquote über dem Landesdurch-
schnitt liegt. Den bisherigen Rekord mit 7.500 Impfungen 
seit Wiederaufnahme der mobilen Impfstützpunkte hat 
der Landkreis in der ersten Kalenderwoche 2022 er-
reicht. Das sind 1200 Impfungen mehr, als der Höchst-
stand im Kreisimpfzentrum. 
Neben allen organisatorischen Herausforderungen, der 
Erstellung eines dezentralen Impfkonzepts in Abstim-
mung mit dem Sozialministerium, dem Wiederaufbau 
des Impfstützpunktes an der Kreuzeiche sowie die Impf-
stoffbeschaffung, stand Gerrit Elser jederzeit als An-
sprechpartner für die Presse und Öffentlichkeit zur Ver-
fügung und hat diese informiert und aufgeklärt. 
„Mein Dank gilt Gerrit Elser sowie allen ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Kräften, die schon so viele Monate 
in vorderster Reihe dieser Pandemie stehen und sich für 
andere einsetzen,“ bekräftigt Landrat Dr. Ulrich Fiedler, 
„Alle Partner im Landkreis sowie unsere Kolleginnen und 
Kollegen im Landratsamt haben mit viel Engagement 
und größtem Einsatz einen bedeutenden Beitrag zur Ein-
dämmung dieser Pandemie geleistet, vielen Dank dafür.“ 
Die Nachfolge als Pandemiebeauftragter tritt Klaus Ben-
der, ehem. Bürgermeister von Riederich an.  

 

Landrat Dr. Ulrich Fiedler verabschiedet Gerrit Elser als 
Pandemiebeauftragten vor dem Impfstützpunkt an der 
Kreuzeiche. (Bildquelle: Landratsamt Reutlingen) 
 

 
 

 

Gesunder und stressfreier Essalltag mit Kindern 

Online-Vortrag mit der Ernährungswissenschaftlerin 
Daniela Homoth  
Am 9. Februar 2022 um 19 Uhr gibt die Ernährungswis-
senschaftlerin Daniela Homoth in einem Online-Vertrag 
im Rahmen von „Gesundheit & mehr“ des PORT Ge-
sundheitszentrums Schwäbische Alb Hohenstein mit 
dem Titel „Gesunde Ernährung - gesundes Gewicht im 
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Kindesalter“ praktische Tipps und Empfehlungen für ei-
nen gesunden und stressfreien Essalltag für die ganze 
Familie. Sie liefert Ideen zur Mahlzeitengestaltung und 
Produktauswahl, auch für wählerische Esser, erklärt 
Strategien zur Vermeidung von Gewichtsproblemen und 
geht auf Fragen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer ein in-
klusive Hinweise zu Beratungsangeboten. Der Vortrag 
ist Teil der Gesundheitsförderungsreihe „Gesundheit & 
mehr“ der Abteilung Gesundheitsplanung des Kreisge-
sundheitsamts. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 
07387 9841461 oder 07121 480 4317 oder per E-Mail 
unter team-kgk@kreis-reutlingen.de erforderlich. Alle 
Teilnehmenden erhalten einige Tage vorher den Zu-
gangslink. Als technische Voraussetzung für die Teil-
nahme ist eine stabile Internetleitung mit W-LAN erfor-
derlich. 
 

 

 

 

Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen 
Ausbildung krisensichere Zukunftsperspektiven für 
den Start in die berufliche Karriere. Aktuell suchen im 
gesamten Kammerbezirk schon 439 Betriebe 961 Aus-
zubildende für das Jahr 2022 und 142 Betriebe haben 
bereits 351 Lehrstellen für das Jahr 2023 veröffentlicht. 
Außerdem sind über 830 Praktikumsplätze ausgeschrie-
ben. 
 

Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie 
folgt aus:  
Für den Ausbildungsstart in 2022 sind aktuell schon 
348 Lehrstellen ausgeschrieben und 76 Ausbildungs-
plätze für 2023 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensu-
che). In der Praktikabörse sind außerdem 239 Prakti-
kumsplätze veröffentlicht. 
Zum Start im neuen Jahr bietet die Handwerkskammer 
wieder kostenlose Online-Veranstaltungen zur Be-
rufsorientierung an.  
 Am 8. Februar 2022 von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

sind Schüler*innen und Jugendliche eingeladen, sich 
im Web-Seminar „Traumberuf Handwerk“ über 
Ausbildungschancen und Zukunftsperspektiven in 
den über 130 Handwerksberufen zu informieren. 
(https://next.edudip.com/de/webinar/traumberuf-
handwerk/1505452) 

 Am 15. Februar 2022 von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 
sind Eltern, Jugendliche und Interessierte eingela-
den, sich im Web-Seminar „Karrierechancen Hand-
werk – Zukunftsperspektiven mit tollen Aussich-
ten“ über Ausbildungs- und Karrierechancen in den 
über 130 Handwerksberufen zu informieren. 
(https://next.edudip.com/de/webinar/traumberuf-
handwerk/1505452) 

 

Für 2022 werden im Landkreis Reutlingen aktuell die 
meisten Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils 
m/w/d) gesucht: 27 Fachverkäufer im Lebensmittelhand-
werk, 20 Elektroniker, 20 Anlagenmechaniker für Sani-
tär- Heizungs- und Klimatechnik, 17 Maurer, 15 Maler 
und Lackierer, 14 Beton- und Stahlbetonbauer, 14 Kauf-

mann für Büromanagement, 13 Kraftfahrzeugmechatro-
niker, 12 Bäcker, 12 Friseure, 11 Metallbauer, 10 Fein-
werkmechaniker, 10 Straßenbauer, 10 Zimmerer, 9 Stu-
ckateure, 8 Augenoptiker, 7 Rollladen- und Sonnen-
schutzmechatroniker,6 Konstruktions-mechaniker, 6 Au-
tomobilkaufleute, 6 Konditoren, 5 Fleischer, 5 Hörakusti-
ker, 4 Baugeräteführer, 4 Betonfertigteilbauer, 4 Klemp-
ner, 4 Schreiner, 4 Zahntechniker, 3 Fachinformatiker, 
3 Gebäude-reiniger, 3 Glaser, 3 Mechatroniker, 2 Buch-
binder, 2 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 2 Gerüst-
bauer, 2 Fachkräfte für Lagerlogistik, 1 Fahrzeuglackie-
rer, 1 Ofen- und Luftheizungsbauer und 1 Orthopädie-
schuhmacher. Außerdem sind aktuell 3 duale Studien-
plätze für BWL im Handwerk und 2 Bachelor of Engine-
ering / Maurer und Beton- und Stahlbetonbauer ausge-
schrieben. 

 

Verkehrsverbund naldo informiert 

Führerschein zurückgeben und kostenloses Senio-
ren-Abo erhalten 

Der Verkehrsverbund naldo beteiligt sich am landeswei-
ten Projekt „Bus und Bahn statt Führerschein“. Dabei 
können Seniorinnen und Senioren, wenn sie ihren Füh-
rerschein dauerhaft zurückgeben, im Gegenzug ein Jahr 
lang ein kostenloses netzweit gültiges naldo-Senioren-
Abo erhalten. Der Verbund bietet das Projekt in Zusam-
menarbeit mit den vier Landkreisen Reutlingen, Tübin-
gen, Sigmaringen und dem Zollernalbkreis an. Es gelten 
folgende Voraussetzungen: 
 Die Antragsstellenden sind 65 Jahre alt oder aber min-

destens 60 Jahre alt und bereits in Rente oder Pension.  
 Der Erstwohnsitz ist innerhalb des Kerngebiets des 

naldo, also in einem der vier Landkreise Reutlingen, 
Tübingen, Sigmaringen oder des Zollernalbkreises. 

 Der Führerschein wird freiwillig zwischen 1. Dezember 
2021 und 10. August 2022 an das Kreisamt für nach-
haltige Entwicklung zurückgegeben. Bei der Abgabe ist 
ein Altersnachweis und ggfs. ein Rentennachweis zu 
erbringen, zudem sollte an ein Lichtbild für die Fahr-
karte gedacht werden. 

 Nach zwölf Monaten läuft das Senioren-Abo automa-
tisch aus und wird nicht verlängert. Auf Antrag kann es 
ohne Kostenerstattung weitergeführt werden.  

Ansprechpartner im Landkreis Reutlingen ist: 
 Landratsamt Reutlingen, Stephan Zielke, 07121/480-

3334, s.zielke@kreis-reutlingen.de  

 
Digitaler Info-Abend für interessierte 
Gastfamilien 
Der „JuMeGa®“-Fachdienst („Junge 
Menschen in Gastfamilien“) schaut in je-
dem einzelnen Fall, welche Gastfamilie 
zu dem jeweiligen jungen Menschen 

passt. Derzeit sucht das JuMeGa®-Team beispielsweise 
verstärkt eine Gastfamilie für einen dreijährigen Jungen. 
Durch JuMeGa® finden originelle Kinder und Jugendli-
che Schutz und einen Platz bei Gastfamilien, die mit ih-
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ren Besonderheiten humorvoll, kreativ und lösungsorien-
tiert umgehen können. Die Gastfamilien sind so vielfältig 
und bunt wie das Leben. Gemeinsam haben sie eine of-
fene und respektierende Haltung gegenüber jungen 
Menschen mit psychischen Belastungen. Gastfamilien 
können Familien, Paare oder Einzelpersonen sein, die 
sich sozial engagieren möchten, ein Zimmer frei sowie 
zeitliche Ressourcen und Interesse an einem Nebenver-
dienst zuhause haben. Interessierte Gastfamilien sind 
herzlich eingeladen zum 

Info-Abend am Dienstag, 8. Februar 2022, 18 bis 
19 Uhr 

Der Link zur Veranstaltung wird nach der Anmeldung 
zugeschickt. 
Bitte bei Elisabeth Schweyer anmelden, telefonisch un-
ter 07121 345 39 95 oder per E-Mail an jumega@vsp-
net.de. 
Weitere Infos zu JuMeGa® gibt es auch auf www.vsp-
net.de/jumega/. 

Wer ist der VSP – Verein für Sozialpsychiatrie? 
Unter dem Namen „Verein zur Förderung einer sozialen 
Psychiatrie e. V.“ wurde der Verein 1972 gegründet, um 
das Hilfeangebot für psychisch kranke Menschen außer-
halb von geschlossenen Kliniken zu verbessern. Mit 
14 Projekten und Einrichtungen ist der VSP heute in den 
Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen, Sigmarin-
gen sowie im Zollernalbkreis und im nördlichen Alb-Do-
nau-Kreis tätig. Die rund 185 Mitarbeiter des VSP be-
treuen etwa 800 Klienten. 
Der VSP bietet psychisch erkrankten Menschen ein Le-
ben mit größtmöglicher Normalität. Der Grundsatz dabei 
ist immer: „ambulant vor stationär“. Hierfür bietet der 
VSP ein Netz aus Gastfamilien, betreibt Wohngruppen 
und betreut psychisch kranke Menschen in ihrem eige-
nen Zuhause. Zu einem geregelten Tagesablauf tragen 
auch die Tagesstätten und die Zuverdienst-Angebote 
des VSP bei. 
 

 

Online informieren, offline gut essen 

Digitale Informationswoche vom 24. bis 28. Ja-
nuar 2022  
• Verbraucherzentralen bieten kostenlose Online-Vor-

träge an 
• Podcasts und verschiedene Quizformate ergänzen 

das Informationsangebot 
 

Bequem, sicher und kostenlos von zu Hause aus den 
Horizont erweitern: In verschiedenen Online-Vorträgen 
und Podcasts können sich Verbraucher:innen über Le-
bensmittelkennzeichnung, Nachhaltigkeit beim Einkauf 
oder aktuelle Ernährungsempfehlungen informieren.  
Aufgrund der Corona-Pandemie findet keine Internatio-
nale Grüne Woche statt. Daher laden die Verbraucher-
zentralen vom 24. bis 28. Januar bereits zum zweiten 
Mal zur digitalen Verbraucherinformationswoche ein.  

 „Für eine selbstbestimmte Kaufentscheidung müssen 
Verbraucher:innen wissen, was in Lebensmitteln steckt, 
wofür Label und Siegel stehen oder was das Kleinge-
druckte auf der Lebensmittelverpackung bedeutet“, sagt 
Vanessa Holste, Expertin für Lebensmittel und Ernäh-
rung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
„Dafür geben wir Interessierten das passende Hand-
werkszeug mit.“  
In über 30 bundesweiten und kostenlosen Online-Vorträ-
gen informieren die Verbraucherzentralen Verbrau-
cher:innen aller Altersgruppen zu zahlreichen Themen 
aus dem Bereich Lebensmitteln und Ernährung. In den 
Vorträgen geht es zum Beispiel um: 
• Werbetricks und welche Angaben auf Lebensmitteln 

wirklich weiterhelfen,  
• den Nutri-Score, Zucker und andere Süßmacher in 

Lebensmitteln, 
• den Zusammenhang von Ernährung und Klima, 
• Alltagstipps, die helfen, dass weniger Lebensmittel im 

Müll landen. 
 

In den Online-Vorträgen können Verbraucher:innen 
auch ihre persönlichen Fragen an die Expertinnen und 
Experten stellen. Podcasts und verschiedene Quizfor-
mate ergänzen das bunte digitale Angebot. 
Online-Vorträge der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg  
• „Retten und genießen: Lebensmittelverschwendung 

stoppen“ 
am 26. Januar 2022, 16-17 Uhr, Anmeldung unter: 
https://next.edudip.com/de/webinar/retten-und-ge-
niessen-lebensmittelverschwendung-stop-
pen/1735262 

• „Nutri-Score sinnvoll nutzen“ 
am 26. Januar 2022, 11-12 Uhr, Anmeldung unter: 
https://next.edudip.com/de/webinar/nutriscore-sinn-
voll-nutzen/1741500 
 

Alle Online-Vorträge im Überblick und weitere Angebote 
der Aktionswoche finden Interessierte unter: 
https://www.vz-bw.de/node/54613  
 

Pauschale Mahnkosten unzulässig 

Urteil gegen Otto GmbH & Co KG stärkt Verbraucher-
rechte  
• Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg setzt 

sich erfolgreich gegen den Versandhändler Otto we-
gen pauschaler „Mahngebühr“ durch 

• Hanseatisches OLG bestätigt das erstinstanzliche 
Urteil und weist Berufung zurück 

 

Der Versandhändler Otto hatte säumigen Kund:innen 
pauschal eine „Mahngebühr“ in Höhe von zehn Euro mo-
natlich in Rechnung gestellt. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg sieht darin eine unlautere geschäft-
liche Handlung. Das Hanseatische Oberlandesgericht 
(AZ 15 U 14/21) bestätigte das Landgericht Hamburg 
(AZ 406 HKO 118/20) und wies die Berufung der Beklag-
ten ohne mündliche Verhandlung zurück. Das Landge-
richt hatte mit seiner Entscheidung das Unternehmen 
bereits zur Unterlassung verurteilt.  
Das Hanseatische Oberlandesgericht bestätigte nun die 
Entscheidung des Landgericht Hamburg von 2021. Auf 
Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. 
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untersagte das Gericht dem Versandhandelsunterneh-
men Otto, eine monatliche Mahnkostenpauschale in 
Höhe von 10 Euro kommentarlos zu berechnen. 
Das Gericht stellte fest, dass die Kosten für Mahnungen 
angemessen sein müssen und nicht pauschal verlangt 
werden dürfen. Das Versandhandelsunternehmen hatte 
genau das aber getan. Es war der Auffassung, dass es 
bei jedem Verzugsfall rechtmäßig sei, eine pauschale 
„Mahngebühr“ von 10 Euro erheben zu können. Das ist 
jedoch nicht zulässig und wurde vom OLG jetzt in höhe-
rer Instanz bestätigt. Die Entscheidung des OLG stärkt 
die Verbraucherrechte und verbietet monatliche Straf-
pauschalen.  
„Es ist rechtswidrig und irreführend, zehn Euro als Mahn-
kosten ohne Grundlage auf einen Kontoauszug zu set-
zen“, sagt Oliver Buttler, Abteilungsleiter für Telekommu-
nikation, Internet und Verbraucherrecht der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg. „Mit dem Wort ‚Ge-
bühren‘ soll anscheinend der Eindruck erweckt werden, 
dass es sich hierbei um irgendetwas Offizielles, gar ein 
Behördenschreiben handelt“, erklärt Buttler weiter.  
Das Urteil des Landgericht Hamburg und den Beschluss 
des Hanseatischen Oberlandesgericht finden Sie in un-
serer Urteilsdatenbank. 
 

Testzentren abgemahnt 

Rechtswidriges Verhalten von Testanbietern abge-
mahnt  
• Beschwerden über Testzentren: Anbieter verweiger-

ten Widerrufsrecht, berechneten fehlerhaft durchge-
führte und verspätet bearbeitete Tests 

• Auf Widerrufsrecht muss transparent aufmerksam 
gemacht werden 

Mit dem erneuten Anstieg der Inzidenzen nehmen Ver-
braucher:innen Testmöglichkeiten bei Testzentren wie-
der verstärkt wahr. Weil sie sich nicht an Verbraucher-
rechte hielten, ging die Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg in den letzten Monaten rechtlich gegen ei-
nige Anbieter vor.  
Viele Anbieter von Coronatests bieten auf ihren Internet-
seiten die Buchung eines Termins für einen kostenpflich-
tigen Test an. Einige informierten dabei Verbraucher:in-
nen nicht umfassend genug, wie gesetzlich vorgesehen, 
über das ihnen zustehende vierzehntägige Widerrufs-
recht. In der Folge besteht die Gefahr, dass Verbrau-
cher:innen nicht wissen, dass sie den gebuchten Termin 
– solange der Test noch nicht durchgeführt wurde – wi-
derrufen können und dann auch nicht zahlen müssen. In 
anderen Fällen wurde erklärt, dass keinerlei Garantie 
übernommen werde, dass die Testanalyse bis zu einer 
bestimmten Zeit durchgeführt würde, obwohl zuvor den 
Verbraucher:innen angekündigt worden war, den Test 
innerhalb einer bestimmten Zeit zu erbringen. Wenn sich 
Anbieter beliebig viel Zeit für die Übermittlung der Test-
ergebnisse lassen können, ist der Corona-Test für viele 
dadurch nutzlos. Ebenfalls kam es vor, dass von Anbie-
terseite trotz eines fehlerhaft durchgeführten Tests Geld 
verlangt wurde. „Gerade während einer Pandemie und 
bei wichtigen Dienstleistungen wie Corona-Tests dürfen 
Verbraucherreche nicht auf der Strecke bleiben“, sagt 
Peter Grieble, Leiter der Abteilung Versicherung, Pflege, 

Gesundheit bei der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg.  
Auf Abmahnungen der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg haben Anbieter unterschiedlich reagiert. 
Während einsichtige Unternehmen Fehler eingeräumt 
und eine Unterlassungserklärung abgegeben haben, 
reichte die Verbraucherzentrale in einem Fall erfolgreich 
Klage ein.  
Falls Verbraucher:innen Probleme mit Testanbietern ha-
ben oder online auf zweifelhafte Bedingungen und Ma-
schen stoßen, können sie sich an die Verbraucherzent-
rale wenden.  
 

 

Nach dem Hauskauf gelten energetische Nachrüst-
pflichten 

Käufer haben zwei Jahre Zeit, um Vorgaben umzu-
setzen 
Was Kaufinteressenten von älteren Ein- oder Zweifami-
lienhäusern über die Nachrüstpflichten unbedingt wissen 
sollten.  
Der energetische Zustand vieler älterer Wohnhäuser ist 
schlecht. Ein Großteil von ihnen ist nur teilweise oder gar 
nicht modernisiert. Käuferinnen und Käufer von Altbau-
ten sollten in solchen Fällen bedenken, dass sie unter 
Umständen energetisch nachrüsten müssen. Das fordert 
der Gesetzgeber. Darauf weist das vom Umweltministe-
rium Baden-Württemberg geförderte Informationspro-
gramm Zukunft Altbau hin. Es gibt drei Nachrüstpflichten 
für Ein- oder Zweifamilienhäuser: Heizungs- und Warm-
wasserleitungen in unbeheizten Räumen müssen ge-
dämmt werden. Oberste Geschossdecken ohne Däm-
mung sind ebenfalls mit einer Dämmschicht zu verse-
hen. Hinzu kommt der Austausch von Heizungen, die äl-
ter als 30 Jahre sind. Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer haben zwei Jahre Zeit, die Vorgaben umzusetzen. 
In der Regel sind Häuser von der Nachrüstpflicht betrof-
fen, die vor dem Jahr 2002 errichtet worden sind. Übri-
gens: Die Investition in energetische Maßnahmen rech-
net sich auch wirtschaftlich.  
Neutrale Informationen gibt es auch kostenfrei am Bera-
tungstelefon von Zukunft Altbau unter 08000 12 33 33 
(Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftaltbau.de. 
Der Sanierungsbedarf in Deutschland ist enorm, da sind 
sich alle Fachleute einig. Der Anteil von Häusern mit ei-
nem energetisch schlechten Niveau liegt aktuell bei rund 
70 Prozent. Unsanierte Wohnhäuser verbrauchen hier-
zulande durchschnittlich etwa 150 bis 200 Kilowattstun-
den Endenergie pro Quadratmeter und Jahr. Viel mehr, 
als für warme Räume eigentlich erforderlich ist. Meist 
werden gerade energetisch unsanierte Häuser auch 
noch mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas beheizt. 
Als Faustregel kann man sich an folgendem Wert orien-
tieren: Gebäude, die älter als 20 Jahre alt sind, gelten als 
Altbau. Sie entsprechen meist einem energetischen Ni-
veau, das weder dem neuen Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) noch der bisherigen Energieeinsparverordnung 
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EnEV entspricht. Beim Verkauf gibt es im Gesetz des-
halb entsprechende Nachrüstpflichten, um den Energie-
verbrauch zu senken.  

Energetische Nachrüstung ist lohnenswert 
Neben den Kosten für Kauf, Umbauten und Schönheits-
reparaturen müssen die neuen Immobilieneigentümerin-
nen und -eigentümer daher auch eine Investition in die 
energetische Nachrüstung einplanen. „Die neuen Eigen-
tümer sollten davor aber nicht zurückschrecken“, sagt 
Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Im Gegensatz zu Fas-
sadenanstrichen und neuen Bädern rechnen sich ener-
getische Maßnahmen wirtschaftlich, da durch sie die 
Heizkosten sinken.“ Hinzu komme ein höherer Wohn-
komfort durch angenehm warme Räume. Damit die 
neuen Besitzerinnen und Besitzer nach Kauf und Einzug 
nicht sofort sanieren müssen, lässt ihnen der Gesetzge-
ber zwei Jahre Zeit, die Maßnahmen umzusetzen. Zu-
dem werden viele energetische Sanierungsmaßnahmen 
staatlich gefördert.  

Dämmung von Leitungen und Armaturen 
Nachrüstpflicht Nummer eins: Nicht gedämmte Hei-
zungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die 
in unbeheizten Räumen – etwa dem Keller – liegen und 
zugänglich sind, müssen nachträglich gedämmt werden. 
Wie dick die Dämmung sein soll, ist klar geregelt. Rohr-
leitungen und Armaturen, die einen Durchmesser von bis 
zu 2,2 Zentimetern aufweisen, benötigen eine zwei Zen-
timeter dicke Dämmung. Haben sie einen Umfang bis 
3,5 Zentimetern, sind drei Zentimeter Isolierung erforder-
lich. Hat die Rohrleitung einen Durchmesser über 3,5 bis 
zehn Zentimetern, muss die Dämmung genauso dick 
sein wie der Durchmesser.  
Befinden sich die Leitungen und Armaturen in Wand- 
und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von 
Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder bei zent-
ralen Leitungsnetzverteilern, reicht die Hälfte der Dämm-
schicht. Die nötigen Dämmstoffdicken beziehen sich auf 
einen Dämmstoff mit der Wärmeleitfähigkeit von 
0,035 Watt pro Meter und Kelvin. Hat ein Dämmmaterial 
eine andere Wärmeleitfähigkeit, wird umgerechnet und 
die Dämmstoffdicke angepasst. 

Oberste Geschossdecke mit Wärmeschutz verse-
hen 
Zweite Nachrüstpflicht: Nicht gedämmte oberste Ge-
schossdecken sind ebenfalls mit einer Dämmschicht zu 
versehen. „Betroffen ist die Decke, die einen beheizten 
von einem unbeheizten Raum trennt“, erklärt Paul 
Schüle vom Verband des Zimmerer- und Holzbaugewer-
bes Baden-Württemberg. „Normalerweise liegt sie zwi-
schen dem bewohnten Obergeschoss und dem nicht 
ausgebauten Dachboden.“ Als gesetzliche Vorgabe für 
die Dämmung gilt ein Wärmedurchgangskoeffizient von 
0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Ungedämmt be-
trägt der Wärmedurchgangskoeffizient ein Vielfaches 
davon. „Damit die Wärmeverluste durch eine Nachrüs-
tung auf den geforderten Wert gesenkt werden können, 
wird eine Dämmdicke von zwölf bis 18 Zentimetern be-
nötigt, je nachdem, welcher Dämmstoff eingesetzt wird“, 
so Schüle.  
Zukunft Altbau empfiehlt, gleich deutlich mehr Dämm-
stoff einzubauen, als der Gesetzgeber fordert. Platz ist 

häufig da: Meist bestehen bei der Dämmung der obers-
ten Geschossdecke keine Einschränkungen hinsichtlich 
der Dämmstoffdicke. Langfristig sehr gute U-Werte lie-
gen unter 0,14 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Diese 
erreicht man durch eine Dämmstoffdicke von20 bis 30 
Zentimetern. Dann gibt es auch finanzielle Förderung als 
BEG-Einzelmaßnahme, die die Mehrkosten für die zu-
sätzliche Dämmung ausgleicht. Wenn die Geschossde-
cke bereits den Mindestwärmeschutz aufweist, gibt sich 
der Gesetzgeber damit zufrieden – auch wenn der Ziel-
wert nicht erreicht wird. Der Mindestwärmeschutz be-
trägt in der Regel vier Zentimeter.  
Alternativ zur obersten Geschossdecke kann auch die 
Dachschräge gedämmt werden. Laut Fachmann Schüle 
kann das sogar weitaus sinnvoller sein. „Durch eine 
Dachdämmung entsteht statt eines kaum nutzbaren kal-
ten Raums ein zweckmäßiger Lagerraum bei annährend 
gleichem Wärmebedarf“, so Schüle. „Wer das Dach 
dämmt, schafft zudem die Voraussetzung für einen mög-
lichen Dachausbau.“ 

Tausch von Uraltheizkesseln 
Nachrüstpflicht Nummer drei bezieht sich auf den Hei-
zungstausch: Heizungskessel müssen grundsätzlich 
nach Ablauf von 30 Jahren erneuert werden. Wurde der 
Kessel im Haus etwa vor dem Jahr 1992 eingebaut, darf 
er seit 2022 nicht mehr betrieben werden. Das Alter der 
Heizung findet man auf dem Typenschild, im Schorn-
steinfegerprotokoll oder in den Bauunterlagen. Von der 
Austauschpflicht sind Konstanttemperaturkessel betrof-
fen. Niedertemperatur- und Brennwertkessel hingegen 
dürfen weiterlaufen. Prüfen sollte man laut Frank Hettler 
von Zukunft Altbau aber immer, ob es sich lohnt, den vor-
handenen Kessel auszutauschen. Aufgrund der besse-
ren Wirkungsgrade neuer Heizungen und der guten fi-
nanziellen Förderung beim Umstieg auf erneuerbare 
Energien rechnen sich die Investitionskosten in vielen 
Fällen, vor allem wenn zusätzliches Energiesparpoten-
zial bei Regelung und Hydraulik genutzt wird. Das schont 
nicht nur das Klima, sondern ist auch insgesamt günsti-
ger.  
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von 
Wohnhäusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de o-
der www.facebook.com/ZukunftAltbau. 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten ist geöffnet: 

Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Montagnachmittag:  14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstagnachmittag: 14.00 – 18.00 Uhr 

Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Tel. 07373 – 600, Fax 07373-2375 
e-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de 
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Bitte beachten 
Aufgrund der aktuellen Corona Situation möchten wir Sie 
und auch uns schützen. 
Damit das Pfarramt für Besucher geöffnet bleiben kann, 
melden Sie sich bitte vor Ihrem Besuch kurz telefonisch 
bei uns. Wir übergeben Ihnen dann gerne an der Haustür 
die gewünschten Unterlagen. 

Erreichbarkeit des Pastoralteams: 

Pfarrer Francois Thamba: 
e-Mail: francois.thambanzita@drs.de 

Pater Evodius Miku: 
im Pfarramt Zwiefalten, Tel. 07373-9214328 
e-Mail: mubyaevody@gmail.com 

Pastoralreferentin Maria Grüner: 
im Pfarramt Zwiefalten, Tel. 07373-9214324 oder 0176-
55079323 
e-Mail: maria.gruener@drs.de  

Gemeindereferentin Patricia Engling: 
im Pfarramt Zwiefalten, Tel. 07373 – 9214325 
e-Mail: patricia.engling@drs.de 

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg: 
im Haus Adolph Kolping (UG), Zwiefalten  
nach Vereinbarung, Tel. 07373-9205699 
e-Mail: hubertus.ilg@drs.de 

Sozialstation St. Martin Engstingen: 
Churstr. 13, 72829 Engstingen, Tel. 07129-932 770  

Gottesdienstordnungen 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen: 

Sonntag, 30.01.2022: 
10.30 Uhr Amt im Münster Zwiefalten 

Mittwoch, 02.02.2022: 
10.30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst im Münster Zwiefalten 
– Lichtmess mit Kerzenweihe und Spendung des Blasi-
ussegens 

Freitag, 04.02.2022: 
19.00 Uhr Eltern beten für ihre Kinder in Huldstetten 
 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 30.01.2022 – 4. Sonntag im Jahreskreis  
10.30 Uhr Eucharistiefeier 
  - mit Firmung 

Sonntag, 06.02.2022 – 5. Sonntag im Jahreskreis  
Kein Gottesdienst 

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Erika Bross, Tel. 07388-783 an. 

Sonntag, 30.01.2022 Firmung 
Bitte melden Sie sich unbedingt zu diesem Gottesdienst 
an, da drei Jugendliche gefirmt werden, die nicht an der 
Firmung im Herbst teilnehmen konnten. Somit entsteht 
eine begrenzte Platzmöglichkeit. 
Pater Evodius Miku erhielt vom Bischöflichen Ordinariat 
in Rottenburg die Erlaubnis zur Spendung des Sakra-
mentes der Firmung.  

St. Nikolaus Pfronstetten 

Sonntag, 30.01.2022 – 4. Sonntag im Jahreskreis  
Kein Gottesdienst 

Mittwoch, 02.02.2022 – Darstellung des Herrn – Licht-
mess 
16.00 Uhr  Rosenkranzgebet 

Freitag, 04.02.2022 – 4. Woche im Jahreskreis  
18.00 Uhr  Abendmesse 
 (Jtg. Rosa Stoll, Georg u. Hermann 

Stoll) 

Sonntag, 06.02.2022 – 5. Sonntag im Jahreskreis  
10.30 Uhr  Eucharistiefeier 

- mit Kerzenweihe 
  - Spendung des Blasiussegens 

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Monika Knupfer, Tel. 07388-
495 an.  
 

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Sonntag, 30.01.2022 – 4. Sonntag im Jahreskreis  
Kein Gottesdienst 

Dienstag, 01.02.2022 – 4. Woche im Jahreskreis  
09.00 Uhr  Gebet um geistliche Berufe 

Mittwoch, 02.02.2022 – Darstellung des Herrn – Licht-
mess 
09.00 Uhr  Rosenkranzgebet in Geisingen 

Freitag, 04.02.2022 – 4. Woche im Jahreskreis  
19.00 Uhr  Eltern beten für ihre Kinder 

anschl. Anbetung 

Samstag, 05.02.2022 – Hl. Agatha 
18.00 Uhr  Sonntag-Vorabendmesse z. 5. Sonn-

tag im Jahreskreis 
- mit Kerzenweihe  
- Spendung des Blasiussegens 

Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Bitte melden Sie sich bei Helga Rupp, Tel. 07373-429 
an. 
 

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Sonntag, 30.01.2022 – 4. Sonntag im Jahreskreis  
09.00 Uhr  Eucharistiefeier  

Donnerstag, 03.02.2022 – 4. Woche im Jahreskreis 
16.00 Uhr  Eucharistiefeier 

Sonntag, 06.02.2022 – 5. Sonntag im Jahreskreis 
Kein Gottesdienst 

Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Bitte melden Sie sich bei Elisabeth Herter, Tel. 07388-
993188 an. 

Vertretung gesucht 
Die Kirchengemeinde Tigerfeld-Aichstetten sucht ab 
Mitte Februar 2022 für die Reinigung der Kirche in Tiger-
feld eine Krankheitsvertretung. 
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Bei Interesse/Fragen melden Sie sich bitte beim gew. 
Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Egon Herter 
(07388-879). 

Neue Kommunionhelferinnen 
Frau Katrin Knöll und Frau Daniela Konietzny haben sich 
bereit erklärt, die Gemeinde als Kommunionhelferinnen 
zu unterstützen. Nach erfolgter Weiterbildung erhalten 
Sie im Gottesdienst am 30.01.2022 ihre Ernennungsur-
kunden. Von da an werden sie auch Dienste überneh-
men. 
 

Für alle Gemeinden: 

FFP2-Maskenpflicht in Gottesdiensten der Seelsor-
geeinheit Zwiefalter-Alb 
Ab sofort müssen bei Gottesdiensten, die in geschlosse-
nen Räumen gefeiert werden, von Personen ab 18 Jah-
ren FFP2-Masken oder ein vergleichbarer Standard ge-
tragen werden. Für Personen zwischen 6 und 18 Jahren 
gilt wie seither das Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes als verpflichtend. 

Ab sofort gilt wieder reduzierter Gemeindegesang. 
 

 

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten… 
Vielen ist gar nicht klar, dass die Weihnachtszeit mit ih-
rem Licht bis Maria Lichtmess, dem 2. Februar, bzw. bis 
zum letzten Sonntag nach Epiphanias reicht. Ab hier 
scheint uns das Licht vom Ostermorgen her über die vor 
uns liegende Passionszeit hinweg entgegen. Früher war 
das Geschäftsjahr hier zu Ende und ein Neues beginnt. 
Beschienen vom Licht Christi gehen wir von Jahr zu 
Jahr, durch hell und dunkel, durch dick und dünn. Wie es 
in dem Taizé-Lied heißt: 
 

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, 
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 
Christus dein Licht erstrahlt auf der Erde, 
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. 
 

Der Wochenspruch lautet: (Jes 60,2) 
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir." 

Sonntag, 30.1.2022 – 4. So. n Epiphanias 
10:15 Uhr Gottesdienst in der Katharinenkirche in Hayin-
gen 

Infos zum Gottesdienstbesuch 
Die Dauer des Gottesdienstes in geschlossenen Räu-
men ist auf 30 Minuten begrenzt und es findet kein Ge-
meindegesang statt.  
FFP 2-Maske für GD Teilnehmende über 18 Jahren.  
Ab einer Inzidenz von 800 finden drinnen keine Gottes-
dienste statt.  

Mittwoch, 2.2.2022 
15:30 Uhr Konfirmandenunterricht im Evang. Gemeinde-
haus in Hayingen 
 

 

Sonntag, 30.01.2022 – letzter So. nach Epiphanias 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
11.00 Uhr Kinderkirche in der Nikolauskirche s.u. 
Pfrin S. Heideker, Orgel: E. Nisch, Opfer: Open Doors im 
Dienst d. verfolgten Christen weltweit  

Mittwoch, 02.02.2022 
15.00-16.30 Uhr Konfirmandenunterricht  
Sonntag, 06.02.2022 4. Sonntag vor der Passionszeit 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
11.00-11.30 Uhr Kinderkirche in der Nikolauskirche s.u. 
Pfrin S. Heideker, Orgel: E. Nisch, Opfer: Seniorenarbeit 

Kinderkirche 
Seit dem 23. Januar 2022 feiern wir wieder wöchentlich 
Kindergottesdient in unserer Gemeinde. Treffpunkt ist 
die Nikolauskirche in Ödenwaldstetten um 11 Uhr. Die 
Kinder können einfach vor der Kirche warten, und wenn 
die Großen draußen sind, dann reinkommen. Der Kin-
dergottesdienst endet um 11.30 Uhr. 

Forum für Ältere entfällt im Monat Februar 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
aufgrund der aktuellen Corona- Lage, haben wir uns vom 
Vorbereitungskreis dazu entschieden, dass wir das Fo-
rum für Ältere im Februar ausfallen lassen. Wir hoffen, 
dass sich bis März die Zahlen ändern, sodass wir uns 
wieder treffen können.  

Wort zur Woche 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wun-
derbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 
Psalm 66, 5 
 

 

Festliche Barockkonzerte in der Martinskirche 
Münsingen 

Die evangelische Kirchengemeinde Münsingen lädt 
am Samstag, 29. Januar und Sonntag, 29. Januar zu 
zwei Festlichen Barockkonzerten in die Martinskir-
che Münsingen ein. Das Gruorn-Consort musiziert in 
der Besetzung Sopran, zwei Violinen, Violoncello 
und Orgel.  
Es erklingen Werke von Antonio Caldara (1670–1736), 
Antonio Vivaldi (1678-1741), Marco Ucellini (1610-1680) 
und Georg Friedrich Händel (1685-1759). Es musizieren 
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die Sopranistin Ulrike Härter, Kathrin-Susanne Lust und 
Eva-Maria Scheytt (Barockvioline), Ulrich Schneider (Ba-
rockvioloncello) und Stefan Lust (Orgel). Die Instrumen-
talisten spielen auf Nachbauten historischer Streichin-
strumente. Das Ensemble hat sich 2014 anlässlich eines 
Konzertes in Gruorn gegründet und die ersten Konzerte 
dort gegeben, weshalb es sich mittlerweile den Namen 
„Gruorn-Consort“ gegeben hat.  

Info: Die Konzerte finden am Samstag, 29. Januar um 
18 Uhr und am Sonntag, 29. Januar um 17 Uhr in der 
Martinskirche Münsingen statt. Eine Anmeldung ist zwin-
gend erforderlich und ab sofort auf der Seite 
https://ekmuensingen.church-events.de möglich. Wer 
keinen Internetzugang hat, kann sich ausnahmsweise 
auch telefonisch unter 01520 / 210 29 65 bei Kantor Ste-
fan Lust anmelden. Der Eintritt beträgt 10 € auf allen 
Plätzen. Die Konzerte finden nach der baden-württem-
bergischen "Coronaverordnung für Veranstaltungen" mit 
2G+ statt. Es stehen – je nachdem, wie viele Paare und 
Einzelbesucher kommen – ca. 70 Sitzplätze zur Verfü-
gung. Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend 
und es gilt jederzeit ein Sicherheitsabstand von zwei Me-
tern. Detaillierte Informationen zu den Konzerten erhält 
man auf der Seite https://www.kirchenmusik-on-
line.de/muensingen. 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

Holzgerechtigkeit Tigerfeld 

Die Ausgabe der Holzzettel für das Meterholz findet am 
Montag, den 31.01.2022 von 19.30 bis 20 Uhr im Schul-
haus in Tigerfeld statt. 
Es gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht 
nach der derzeit gültigen Coronaverordnung. 
Folgendes zum Ablauf: Bitte einzeln in den Schulraum 
eintreten und die Zettel ziehen. 

gez. Waldausschuss 
 

 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Das Steckenpferd 
Der eine liebt Konkretes nur, der andre das Abstrakte, 
der dritte schwärmt für die Natur und deshalb für das 
Nackte. 
Der vierte mag nur Fleisch vom Schwein, der fünfte Milch 
und Eier, 
der sechste liebt den Moselwein, der siebte Fräulein 
Meier. 
Für jeden gibt es was von Wert, für das er lebt und strei-
tet, 
und jeder hat sein Steckenpferd, auf dem er immer reitet. 
Heinz Erhardt 

Manches neu im Sozialrecht in 2022 
Zum 1. Januar 2022 treten einige sozialrechtliche Ände-
rungen in Kraft. Beispielsweise steigt der gesetzliche 
Mindestlohn, den es seit 2015 gibt, von 9,60 Euro auf 
9,82 Euro pro Stunde. Zum Juli 2022 wird er dann erneut 

steigen – auf 10,45 Euro. In der Grundsicherung erhöhen 
sich die Regelsätze. Das betrifft Arbeitslosengeld II, das 
sogenannte Hartz IV, die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie die Hilfe zur Pflege: Allein-
stehende erhalten dann 449 statt 446 Euro. Für Erwach-
sene, die in stationären Einrichtungen leben, beträgt der 
Satz 360 statt 357 Euro. Kinder bis fünf Jahre bekommen 
285 statt 283 Euro. Für Sechs- bis 13-Jährige gibt es 311 
statt 309 Euro und für 14- bis 17-jährige Jugendliche 376 
statt 373 Euro. Für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr 
erhöht sich der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversiche-
rung von 0,25 auf 0,35 Prozent des Bruttogehalts. Neu 
ist auch, dass ab Januar Arztpraxen verpflichtet sind, so-
genannte E-Rezepte auszustellen. In der Apotheke kön-
nen sie dann per Smartphone vorgezeigt werden oder 
man zeigt den Papierausdruck, den man vom Arzt erhal-
ten hat. 

Wolfgang Demmerer Günter Buk 
Vorsitzender Stv.Vorsitzender 
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de Wolfgang Demmerer 
 

 

Kreisbauernverband  
Reutlingen e. V. 
 

 

 

Digitale Lichtmeßtagung 2022 

In diesem Jahr findet die Lichtmeßtagung des Kreisbau-
ernverbandes Reutlingen e.V. als Online-Veranstal-
tung statt.  
Am Donnerstag,03.02.2022 lädt der Kreisbauernver-
band Reutlingen e.V. um 
13.00 Uhr alle Mitglieder, die Landfrauen und die Land-
jugend sowie alle Interessierten zur diesjährigen digita-
len Lichtmeßtagung ein.  
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Referat von 
Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauern-
verbandes zum Thema: 

„Unsere Zukunft: Land in Sicht oder Land unter?“ 

Berichte von Kreisobmann Gebhard Aierstock und 
Geschäftsführer Thomas Pfeifle stehen ebenfalls auf 
der Tagesordnung. 
Die Zugangsdaten zur Veranstaltung können Sie telefo-
nisch 07381/93890 oder per E-Mail reutlingen@lbv-
bw.de in der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbandes 
anfordern. 
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